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SPARTA AG, HEIDELBERG 

Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 23. August 2023 um 14:00 Uhr im Design Offices 

Heidelberg Colours, Langer Anger 7-9, 69115 Heidelberg  

 

BERICHT DES VORSTANDS GEMÄß § 71 ABSATZ 1 NR. 8 AKTG IN VERBINDUNG MIT § 186 

ABSATZ 3 UND 4 AKTG ZU PUNKT 7 DER TAGESORDNUNG 

 

Durch die Ermächtigung soll die SPARTA AG die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien erwerben zu 

können. Diese Ermächtigung verhilft der Gesellschaft zu einer größeren Flexibilität. Der Erwerb eigener 

Aktien kann über die Börse erfolgen. Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die 

Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches an die Aktionäre der Gesellschaft zu 

richtendes Kaufangebot bzw. durch die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zu 

erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Bei der öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie 

viele Aktien und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie diese der Gesellschaft 

anbieten möchten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten können nicht 

sämtliche eingereichten eigenen Aktien angenommen werden. Es muss die Annahme nach Quoten 

(d.h. nach dem Verhältnis der angedienten bzw. angebotenen SPARTA-Aktien) erfolgen. Jedoch soll 

es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu 

maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der 

Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die 

technische Abwicklung zu erleichtern. Der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen 

Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen im Falle des Erwerbs mittels eines 

öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen 

Angebots den Börsenkurs um nicht mehr als 20% über- oder unterschreiten, wobei Börsenkurs im Sinne 

der Ermächtigung im Falle des außerbörslichen Erwerbs der durchschnittliche arithmetische 

Schlusskurs der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse oder eines Nachfolgesystems der letzten 

zehn Börsentage vor Ausübung der Ermächtigung ist. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines 

öffentlichen Kaufangebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots 

erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann stattdessen auch auf den 

entsprechenden Kurs des letzten Börsenhandelstages der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter 

Wertpapierbörse vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt werden. Das 

Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots kann weitere Bedingungen 

vorsehen. 

 

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können von der 

Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Entsprechend § 

237 Absatz 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll 

eingezahlten Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der 

Gesellschaft erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit 

Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne 

Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am 

Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt 

werden, die erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung 

verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 

 

Von der vorgenannten Verwendungsmöglichkeit kann nicht nur hinsichtlich solcher Aktien Gebrauch 

gemacht werden, die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden. Die Ermächtigung 
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umfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. Es ist vorteilhaft 

und schafft weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien in gleicher Weise wie die aufgrund dieses 

Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien verwenden zu können. 

 

Der Beschluss sieht vor, dass Maßnahmen des Vorstands aufgrund der 

Hauptversammlungsermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG nur mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates vorgenommen werden dürfen. Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung 

über eine etwaige Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten. 

 

 


